
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Carmen Schimanek, Dkffr. (FH) Elisabeth pfurtscheller 

Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Reform des Kindesunterhaltsrechts 

eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Gleichbehandlungsausschuss über das 

Frauenvolksbegehren (433 d.B.) 

Das Regierungsprogramm für die laufende Gesetzgebungsperiode sieht eine Reihe von 

Verbesserungen im Bereich Kindesunterhalt und Unterhaltsvorschüsse vor. Dabei sollen 

insbesondere 

das Kindesunterhaltsrecht modernisiert und vereinfacht 

Gerichts- und Verwaltungsprozesse optimiert werden, insbesondere durch die Hebung 

und Ausnützung von Synergieeffekten und 

das Unterhaltsvorschussrecht evaluiert werden. 

Die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend sowie der Bundesminister für 

Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz haben diese Aufträge zum Anlass genommen, 

einen grundlegenden Reformprozess in die Wege zu leiten. Die einzelnen Themenbereiche 

werden Stück für Stück besprochen und für eine umfassendere Diskussion vorbereitet. Es liegt 

auf der Hand, dass die Umsetzung der Vorgaben des Regierungsprogramms umfangreiche 

Vorbereitungen und Diskussionen erfordern. 

Bisher haben drei Sitzungen in dieser großen Arbeitsgruppe sowie die Präsentation eines 

internationalen Rechtsvergleichs zu den Themenblöcken materielles Unterhaltsrecht, 

Verfahrensrecht und Unterhaltsvorschussgesetz stattgefunden. 

Seit Herbst 2018 finden laufend interministerielle (BMVRDJ, BKA) Termine in kleinen 

Arbeitsgruppen statt, zu denen punktuell weitere Expertinnen und Experten des 

Kindesunterhaltsrechts beigezogen werden. 

Parallel dazu ist das BMVRDJ bestrebt - auch aufgrund der guten Erfahrungen zur Partizipation 

im Gesetzgebungsprozess zum 2. Erwachsenenschutz-Gesetz - bei der Reform des 

Kindesunterhalts eine Beteiligung von Kindern/Jugendlichen zu ermöglichen. So fand im 

Rahmen des Projekts "Get active", einer gemeinsamen Initiative der Österreich ischen 

Jugendinfos und dem BKA, im BMVRDJ eine Beteiligungsveranstaltung mit Jugendlichen aus 

ganz Österreich statt. 

Überlegungen wiederum in der großen 

werden. Die Reformvorschläge zum 

Im Herbst 2019 sollen die ausgearbeiteten 

Arbeitsgruppe vorgestellt und besprochen 

Kindesunterhaltsrecht sollen Ende 2020 vorliegen. 
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Eine Unterhaltssicherung im Sinne einer staatlichen Sozialhilfe für Kinder fällt nicht in den 

Bereich des Unterhaltsvorschuss. Der Bund kann lediglich - gestützt auf den 

Kompetenztatbestand "Zivilrecht" - bestehende zivilrechtliche Unterhaltsansprüche 

bevorschussen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend sowie der Bundesminister für 

Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz werden ersucht, im Zuge der laufenden 

Reformbestrebungen 

1. bis Ende 2020 einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, durch den das 

Kindesunterhaltsrecht und das Unterhaltsvorschussrecht modernisiert und 

vereinfacht und das Verfahren beschleunigt wird; 

2. den Reformprozess weiterhin partizipativ fortzuführen und alle wichtigen 

Interessensgruppen im Rahmen eines großen Diskussionsprozesses einzubeziehen. 
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